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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 28 FREITAG, DEN 3. AUGUST 2001

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Rissen 41 für den Geltungsbereich
Wateweg – Farnstieg – Wittenbergener Weg – Ginsterstieg
(Bezirk Altona, Ortsteil 226) wird festgestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über den Bebauungsplan Rissen 41

Vom 11. Juli 2001

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I
S. 137) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des
Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. No-
vember 1999 (HmbGVBl. S. 271), § 9 Absatz 4 des Hambur-
gischen Abwassergesetzes vom 21. Februar 1984 (HmbGVBl.
S. 45), zuletzt geändert am 10. April 2001 (HmbGVBl. S. 55),
§ 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes
vom 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), zuletzt geändert am
2. Mai 2001 (HmbGVBl. S. 75), sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2
und § 5 Buchstabe c der Weiterübertragungsverordnung-Bau
vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:
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Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Für festgesetzte Baumpflanzungen sind standortgerechte
einheimische Laubgehölze zu verwenden. Großkronige
Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 18 cm,
kleinkronige Bäume einen Stammumfang von mindestens
14 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, auf-
weisen. Im Kronenbereich dieser Bäume ist eine offene
Vegetationsfläche von mindestens 12 m2 anzulegen.

2. Für zu erhaltende Bäume sind bei Abgang Ersatzpflanzun-
gen vorzunehmen. Außerhalb von öffentlichen Straßenver-

kehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder Abgrabungen
im Kronenbereich dieser Bäume unzulässig.

3. Für je 150 m2 der nicht überbaubaren Grundstücksfläche ist
mindestens ein kleinkroniger Baum oder für je 300 m2 der
nicht überbaubaren Grundstücksfläche mindestens ein
großkroniger Baum zu pflanzen.

4. Flachdächer oder flachgeneigte Dächer bis zu einer
Dachneigung von 14 Grad von Nebengebäuden, Garagen
und Carports sind mit einem mindestens 8 cm starken
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu
begrünen.

5. Außenwände von Nebengebäuden und Garagen sind mit
Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; je 2 m Wand-
länge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

6. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Stellplätze,
Fahr- und Gehwege in wasser- und Iuftdurchlässigem Auf-
bau herzustellen.

7. Zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile sind
gemeinsame Grundstückszufahrten vorzusehen.

8. Auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche des reinen Wohnge-
biets darf die festgesetzte Grundfläche der baulichen Anla-
gen von 120 m2 für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 der
Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April 1993
(BGBl. I S. 466, 479), mit Ausnahme der Zufahrten bis zu
einer Grundfläche von 160 m2 überschritten werden.

9. Das Niederschlagswasser ist vor Ort flächenhaft über
belebte Bodenzonen zu versickern. Hiervon ausgenommen
sind die direkt an der Straße Farnstieg liegenden Grund-
stücke Farnstieg 1 bis 11 und das Grundstück Wittenberger
Weg 42.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Einziger Paragraph

1. Hinter der Anlage 1 l zu § 2 Absatz 2 Satz 1 des Hafen-
entwicklungsgesetzes wird die aus dem Übersichtsplan
ersichtliche Anlage 1 m eingefügt.

2. Hinter Nummer 1.6 der Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 des Hafen-
entwicklungsgesetzes wird folgende Nummer 1.7 eingefügt:
„1.7 Innere Grenze im Bereich HafenCity 1

Nordgrenze des Flurstücks 1626 (Sandtorhafen),
Westgrenze des Flurstücks 1657, Nordgrenzen der

Flurstücke 1657 bis 1659, West-, Nord- und
Ostgrenze des Flurstücks 1288, über die Flurstücke
1084, 1656 und 1661 (Am Dalmannkai/Dalmann-
straße), 1421, 1423 (Am Grasbrookhafen), 1102, 1535,
1102, 1198, 1197 (Hübnerstraße), 1423, 1110, 1197,
1198, 1197, Süd-, Ost- und Südwestgrenze des Flur-
stücks 1110 (Grasbrookhafen), über die Flurstücke
1619 (Norderelbe) und 1672, Westgrenze des Flur-
stücks 1626 (Sandtorhafen) der Gemarkung Altstadt-
Süd.“

Hamburg, den 11. Juli 2001.

Das Bezirksamt Altona

Verordnung

zur Änderung der Grenzen des Hafengebiets im Bereich der HafenCity

Vom 17. Juli 2001

Auf Grund von § 5 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes
vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am
20. Februar 2001 (HmbGVBl. S. 32), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.
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Anlage zur Verordnung zur
Änderung der Grenzen des Hafengebiets
im Bereich der HafenCity
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Zweite Verordnung

zur Änderung der Verordnung

zum Schutz von weiteren Landschaftsteilen in der Gemarkung Neugraben

Vom 17. Juli 2001

Auf Grund der §§ 15 und 17 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes vom 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), zuletzt
geändert am 2. Mai 2001 (HmbGVBl. S. 75), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung zum Schutz von weiteren Landschafts-
teilen in der Gemarkung Neugraben vom 24. Juni 1953
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
791–m), zuletzt geändert am 28. November 1995 (HmbGVBl.
S. 309), tritt für die in der anliegenden Karte rot eingezeich-
nete Fläche der Gemarkung Neugraben außer Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.

Verordnung

zur Änderung der Verordnung

zum Schutz von Landschaftsteilen in den Gemarkungen Fischbek und Neugraben

Vom 17. Juli 2001

Auf Grund der §§ 15 und 17 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes vom 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), zuletzt
geändert am 2. Mai 2001 (HmbGVBl. S. 75), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den
Gemarkungen Fischbek und Neugraben vom 12. März 1948
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I
1791–f), zuletzt geändert am 19. Mai 1992 (HmbGVBl. S. 101),
tritt für die in der anliegenden Karte rot eingezeichnete Fläche
der Gemarkung Neugraben außer Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.
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A r t i k e l  1

Zweite Verordnung zur Änderung
der Hafenlotsordnung

Auf Grund von § 3 Nummer 1 des Hafenlotsgesetzes vom
19. Januar 1981 (HmbGVBl. S. 9), geändert am 22. Oktober
1985 (HmbGVBl. S. 293), wird nach Anhörung der Hafen-
lotsenbrüderschaft verordnet:

In § 4 der Hafenlotsordnung vom 19. Dezember 1995
(HmbGVBl. S. 433), geändert am 8. Juni 1999 (HmbGVBl.
S. 117), werden folgende Wörter angefügt: „beziehungsweise
eine erteilte Befreiung widerrufen“.

A r t i k e l  2

Dritte Verordnung zur Änderung
der Hafenverkehrsordnung

Auf Grund von § 21 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Hafen-
verkehrs- und Schifffahrtsgesetzes vom 3. Juli 1979
(HmbGVBl. S. 177), zuletzt geändert am 10. Dezember 1996
(HmbGVBl. S. 307), wird verordnet:

Die Hafenverkehrsordnung vom 12. Juli 1979 (HmbGVBl.
S. 227), zuletzt geändert am 8. Juni 1999 (HmbGVBl. S. 117,
118), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 werden die Textstellen „der Baakenhafen,“,
der Steendiekkanal,“, „der Äußere Veringkanal und der
Äußere Schmidtkanal“ gestrichen.

2. In § 12 Absatz 2 wird die Textstelle „abweichend von § 16
der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung“ gestrichen.

3. In § 14 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die Bezeichnung und Anordnung der Positionslaternen
darf den Vorschriften der Binnenschifffahrtsstraßen-Ord-
nung entsprechen.“

4. In § 22 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Von dem Ausguck kann abgesehen werden, wenn durch ein
in der Höhe veränderbares Ruderhaus auf dem Schub-
schlepper dem Schiffsführer ausreichende Sicht für ein
sicheres Manövrieren gewährleistet ist.“

A r t i k e l  3

Zweite Verordnung zur Änderung
der Hafenfahrzeugverordnung

Auf Grund von § 21 Absatz 1 Nummer 5 des Hafenver-
kehrs- und Schifffahrtsgesetzes vom 3. Juli 1979 (HmbGVBl.
S. 177), zuletzt geändert am 10. Dezember 1996 (HmbGVBl.
S. 307), wird verordnet:

Die Hafenfahrzeugverordnung vom 20. März 1984
(HmbGVBl. S. 69), zuletzt geändert am 8. Juni 1999
(HmbGVBl. S. 117, 118), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

1.1 Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. Hafentankfahrzeuge:

Hafenfahrzeuge, die zur Aufnahme unverpackten ent-
zündbaren Flüssigkeiten gebaut oder eingerichtet
und zugelassen sind, einschließlich Tankreinigungs-
fahrzeuge;“.

1.2 Nummer 9 erhält folgende neue Fassung:
„9. Festmacherboote:

Hafenfahrzeuge mit eigener Triebkraft, die zu Vertäu-
arbeiten und in besonderen Fällen zur Unterstützung
des Manövrierens von Fahrzeugen verwendet wer-
den; sie gelten nicht als Barkassen oder Schlepper;“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
2.1 In Absatz 1 wird die Textstelle „den Anforderungen der

Kapitel 3 bis 12 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung“
durch die Textstelle „den Anforderungen der Kapitel 3
bis 15 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung“ und die
Textstelle „Rheinschiffsuntersuchungsordnung vom
26. März 1976 (Bundesgesetzblatt I Seiten 373, 376),
zuletzt geändert am 9. September 1988 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1742)“ durch die Textstelle „Rheinschiffsun-
tersuchungsordnung vom 19. Dezember 1994 (BGBl. II
S. 3822), zuletzt geändert am 20. Dezember 2000 (BGBl.
II S. 1536)“ ersetzt.

2.2 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung:
„(2) Hafentankfahrzeuge müssen, soweit nachstehend
nichts anderes bestimmt ist, zusätzlich den Anforderun-
gen der Anlage B 2 der Verordnung über die Beförderung
gefährlicher Güter auf dem Rhein (Anlage 1 der Verord-
nung vom 21. Dezember 1994, BGBl. II S. 3830, zuletzt
geändert am 22. Dezember 1998, BGBl. II S. 3000), in der
jeweils geltenden Fassung, nachstehend ADNR genannt,
genügen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:
3.1 In Nummer 1 wird der Klammerzusatz „(§ 7.01)“ durch

„(§ 10.01)“ und der Klammerzusatz „(§ 7.04)“ durch
„(§ 10.04)“ ersetzt.

3.2 In Nummer 2 wird die Bezeichnung „§ 7.02“ durch
„§ 7.05“ ersetzt.

3.3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. Abweichend von § 10.02 Nummer 1 RheinSchUO

sind folgende Ausrüstungsgegenstände nicht erfor-
derlich:
Ersatzlichter ( Nummer 1 Buchstabe c)
Fernglas (Nummer 2 Buchstabe g)
Wurfleine (Nummer 2 Buchstabe c)“.

3.4 In Nummer 4 wird die Textstelle „Abweichend von § 7.02
Nummer 1 Buchstabe f“ durch die Textstelle „Abwei-
chend von § 10.02 Nummer 2 Buchstabe d“ ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:
4.1 In Nummer 1 wird die Textstelle „§§ 3.04 und 4.03 bis

4.06“ durch die Textstelle „§§ 4.01, 4.03, 4.04, 4.06 und
6.01“ ersetzt.

4.2 In Nummer 2 wird die Bezeichnung „§ 5.06“ durch
„§ 8.06“ ersetzt.

4.3 In Nummer 3 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „10“
ersetzt.

5. In § 6 Nummer 1 wird der Klammerzusatz „(§ 3.04)“
durch „(Kapitel 6 und 7)“, der Klammerzusatz „(§ 4.05)“
durch „(§ 4.04)“, der Klammerzusatz „(§ 7.01)“ durch
„(§ 10.01)“ und der Klammerzusatz „(§ 7.04)“ durch
„(§ 10.04)“ ersetzt.

Vierte Verordnung

zur Änderung hafen- und schifffahrtsrechtlicher Vorschriften

Vom 17. Juli 2001
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6. § 7 wird wie folgt geändert:

6.1 In Nummer 1 wird die Textstelle „Abweichend von
Randnummer 131.208 Absatz 2 der Anlage B der Anlage
1 GGVBinSch ist bei Fahrzeugen des Typs II/III“ durch
„Abweichend von Randnummer 210.208 Teil 1 der
Anlage B 2 zum ADNR ist bei Fahrzeugen des Typs N
geschlossen“ ersetzt.

6.2 In Nummer 2 wird die Bezeichnung „Randnummer
131.221“ durch „Randnummer 331.221“ und die Text-
stelle „Anlage B der Anlage 1 GGVBinSch“ durch
„Anlage B 2 zum ADNR“ ersetzt.

6.3 In Nummer 3 wird die Bezeichnung „Randnummer
131.221“ durch „Randnummer 331.221“ und die Text-
stelle „Anlage B der Anlage 1 GGVBinSch ist auf Fahr-
zeugen der Typen II bis V“ durch „Anlage B 2 zum
ADNR ist auf Fahrzeugen des Typs N“ ersetzt.

6.4 Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. Abweichend von Randnummer 210.260 Absatz 1
Buchstabe f in Verbindung mit der Randnummer
231.260 Absatz 4 der Anlage B 2 zum ADNR brau-
chen Fahrzeuge des Typs N nicht mit Gasspürgeräten
ausgerüstet zu sein.“

7. § 10 wird wie folgt geändert:

7.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

7.1.1 In Nummer 1 wird hinter der Textstelle „Matrose,“ die
Textstelle „Schiffsmechaniker,“ eingefügt.

7.1.2 In Nummer 3 wird die Textstelle „bis zum 30. November
1990“ gestrichen.

7.2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

7.2.1 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. wer mindestens zwei Jahre Tätigkeit in Hafenschiff-
fahrtsbetrieben nachweist und von der zuständigen
Behörde anerkannt wird;“.

7.2.2 Es wird folgende Nummer 3 angefügt:

„3. wer eine Tätigkeit in Hafenschifffahrtsbetrieben und
eine zusätzliche Qualifikation nachweist und von der
zuständigen Behörde anerkannt wird.“

8. In § 11 Absatz 1 wird hinter den Wörtern „erfüllt sind“
die Textstelle „und das Fahrgastschiff nicht länger als
56 Meter ist“ eingefügt.

9. § 22 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Hafentankfahrzeuge dürfen entzündbare Flüssigkei-
ten, die als gefährliche Güter entsprechend § 2 Absatz 1
Nummer 1 der Gefahrgutverordnung See vom 4. März
1998 (BGBl. I S. 419), geändert am 23. Juni 1999 (BGBl. I
S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung klassifiziert
und bezeichnet sind, entsprechend der Einteilung in
Randnummer 210.014 der Anlage B 2 zum ADNR auf-
nehmen.“

A r t i k e l  4

Dritte Verordnung zur Änderung
der Hafenpatentverordnung

Auf Grund von § 21 Absatz 1 Nummer 5 des Hafenver-
kehrs- und Schifffahrtsgesetzes vom 3. Juli 1979 (HmbGVBl.
S. 177), zuletzt geändert am 10. Dezember 1996 (HmbGVBl.
S. 307), wird verordnet:

Die Hafenpatentverordnung vom 16. Februar 1982
(HmbGVBl. S. 32), zuletzt geändert am 8. Juni 1999
(HmbGVBl. S. 117, 118), wird wie folgt geändert:
1. § 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Festmacherboote:
Hafenfahrzeuge mit eigener Triebkraft, die zu Vertäu-
arbeiten und in besonderen Fällen zur Unterstützung
des Manövrierens von Fahrzeugen eingesetzt wer-
den; sie gelten nicht als Barkassen oder Schlepper.“

2. § 2 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Es kann auf eine bestimmte Fahrzeugart beziehungs-
weise ein bestimmtes Fahrtgebiet eingeschränkt wer-
den.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:
3.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Bewerber für das Hafenpatent muss folgende
sonstige Voraussetzungen erfüllen:
1. Vollendung des neunzehnten Lebensjahres und Nach-

weis einer in der Freien und Hansestadt Hamburg
abgeschlossenen Ausbildung als Hafenschiffer oder
Ewerführer oder

2. Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres und Nach-
weis einer abgeschlossenen Ausbildung
a) als Hafenschiffer oder Ewerführer außerhalb der

Freien und Hansestadt Hamburg,
b) im Decksdienst oder im Decks- und Maschinen-

dienst in der Binnen- oder Seeschifffahrt
sowie zusätzlich eine einjährige Fahrtzeit auf gewerb-
lich genutzten Fahrzeugen mit Maschinenantrieb, die
überwiegend im Hamburger Hafen eingesetzt werden
oder

3. Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres und eine
mindestens zweijährige Tätigkeit als Decksmann im
Sinne von § 10 Absatz 1 der Hafenfahrzeugverord-
nung vom 20. März 1984 (HmbGVBl. S. 69), zuletzt
geändert am 17. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 247), in der
jeweils geltenden Fassung, auf gewerblich genutzten
Fahrzeugen mit Maschinenantrieb, die überwiegend
im Hamburger Hafen eingesetzt werden.“

3.2 In Absatz 2 werden die Wörter „entsprechenden Wasser-
fahrzeugen“ durch „Hafenfahrzeugen mit Maschinenan-
trieb“ ersetzt und die Textstelle „oder als Decksmann auf
anderen Hafenfahrzeugen mit Maschinenantrieb“ gestri-
chen.

4. § 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Bewerber für ein beschränktes Hafenpatent zum
Führen von
1. Festmacherbooten und anderen Hafenfahrzeugen

unter 10 t Wasserverdrängung haben unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des zu führenden Fahr-
zeugs durch eine Prüfung nach Absatz 1 ausreichende
Kenntnisse nachzuweisen,

2. gewerblich genutzten Fahrzeugen in einem begrenz-
ten Fahrtgebiet haben unter Berücksichtigung der
Anforderungen des zu führenden Fahrzeugs und der
Beschränkung auf ein begrenztes Fahrtgebiet durch
eine Prüfung nach Absatz 1 ausreichende Kenntnisse
nachzuweisen.“

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.
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Einziger Paragraph

Die Verordnung über die Zuständigkeit des Amtsgerichts
Hamburg in Zivil- und Handelssachen sowie für die
Erledigung inländischer Rechtshilfeersuchen vom 1. Septem-
ber 1987 (HmbGVBl. S. 172), zuletzt geändert am 15. Februar
2000 (HmbGVBl. S. 41), wird wie folgt geändert:

1. In die Präambel wird hinter dem siebten Absatz folgender
Absatz eingefügt:

„§ 4 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 2 des EG-Zustel-
lungsdurchführungsgesetzes vom 9. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1536),“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Nummer 7 wird folgende neue Nummer 8 ein-
gefügt:

„8. die Aufgaben der Übermittlungsstelle für außer-
gerichtliche Schriftstücke und der Empfangsstelle
im Sinne von Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000
über die Zustellung gerichtlicher und außergericht-
licher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen in
den Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 160 S. 37),“.

b) Die bisherigen Nummern 8 bis 15 werden Nummern 9
bis 16.

Sechste Verordnung

zur Änderung der Verordnung

zum Schutz von Landschaftsteilen in den Gemarkungen Schnelsen, Niendorf, Lokstedt,

Eidelstedt und Stellingen

Vom 17. Juli 2001

Auf Grund der §§ 15 und 17 des Hamburgischen Natur-
schutzgesetzes vom 2. Juli 1981 (HmbGVBl. S. 167), zuletzt
geändert am 2. Mai 2001 (HmbGVBl. S. 75), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den
Gemarkungen Schnelsen, Niendorf, Lokstedt, Eidelstedt und
Stellingen vom 26. November 1957 (Sammlung des bereinig-
ten hamburgischen Landesrechts I 791–r), zuletzt geändert am
1. August 2000 (HmbGVBl. S. 266), tritt für die in der anlie-
genden Karte rot eingezeichneten Flächen der Gemarkung
Eidelstedt außer Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.

Siebte Verordnung

zur Änderung der Verordnung

über die Zuständigkeit des Amtsgerichts Hamburg in Zivil- und Handelssachen

sowie für die Erledigung inländischer Rechtshilfeersuchen

Vom 17. Juli 2001

Auf Grund von § 4 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Satz 2
des EG-Zustellungsdurchführungsgesetzes vom 9. Juli 2001
(BGBl. I S. 1536) wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Juli 2001.


